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Hans-Joachim Bihs 
Vorstand 
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WIRTSCHAFTSBETRIEB E 
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Hagen 

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR • Postfach 42 49 • 58042 Hagen 

Herr 
Hans-Joachim Junge 
Ernster Str. 9 
58093 Hagen 

Fachbereich Strategische Planung und 
Koordination 

Eilper Straße 132 - 136, 58091 Hagen 
Gebäude A 
Auskunft erteilt: 

Kontakt: Olaf Vaupel  
Tel.: 	02331 3677-236 
Mobil: 	015115138640 
Fax: 	02331 3677-5999 
E-Mail: 	ovaupel@wbh-hagen.de  

Datum und Zeichen Ihres Schreibens 	 Mein Zeichen, Datum 

WBH/S11, 04.02.2025 

Sitzung der BV — Mitte am 30.01.2026 
Anfrage nach § 18 der Gesch0, hier Baumfällungen Am Berghang 

Sehr geehrte Herr Junge, 

in der o.g. Sitzung der BV - Mitte konnte die von Ihnen gestellte Frage nicht ausreichend 
beantwortet werden. 

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen AÖR nimmt zu Ihrer Anfrage daher schriftlich wie folgt Stellung. 

„Aufgrund von notwendigen Reparaturarbeiten an einer Gasleitung der Enervie wurde die 
Gastrasse von umgefallenen Bäumen geräumt." 

Ich hoffe ich konnte Ihnen mit diesen Auskünften weiterhelfen, für weitere Rückfragen steht 
Ihnen Herr Vaupel unter den o.g. Kontaktdaten gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR 	 Vorstand: 	 Bankverbindung: 
Briefadresse: Postfach 42 49 • 58042 Hagen 
Paketadresse: Eilper Stralle 132 -136 • 58091 Hagen 	Henning Keune (Sprecher) 	 Sparkasse an Volme und Ruhr 

Hans-Joachim  Bibs 	 IBAN: 	DE56 4505 0001 0100 1299 27  
Tel.:  02331 3677-0 	 Jörg Germer 	 BIC: 	WELADE3HXXX 
Fax: 02331 3677-5999 
www.wbh-hagen.de 	 USt-IdNr.: 0E253957371 
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Anfrage nach § 18 der GeschO in der Sitzung der BV Mitte am 30.01.2025 
hier: Beschilderung Abzweig B 54 kurz vor Ebene II 
 
Sehr geehrt  
 
in der Sitzung der BV Mitte am 30.01.2025 baten Sie darum, die Beschilderung vor dem Abzweig 
der B54 kurz vor der Ebene-II-Brücke zu überprüfen, da sie aus Ihrer Sicht missverständlich sei. 
 
Hierzu teile ich Ihnen mit, dass es sich hierbei um eine temporäre Beschilderung handelt. In der 
Zwischenzeit wurde eine sog. ortsfeste Beschilderung durch den Fachbereich Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung angeordnet und durch die Verkehrsplanung beim Fachbereich Verkehr, Immobilien, 
Bauverwaltung und Wohnen auch per Auftrag an eine externe Firma gegeben. In dieser ortsfesten 
Beschilderung wird der Wegweiser durch ein anderes Verkehrszeichen ersetzt.  
 
Andere Varianten der Wegweisung an dieser Stelle wurden verkehrsrechtlich geprüft und miteinan-
der abgewogen, letztlich hat sich die Fachverwaltung hierfür entschieden. Wäre nur der gelbe Teil 
ausgekreuzt, bedeutete dies, dass man die Ziele nicht in dieser Richtung erreichen kann - was 
falsch ist.  
Würde nichts ausgekreuzt, bedeutete es, dass auf der linken Spur die B54 und auf der rechten der 
Bahnhof zu erreichen ist - was auch falsch ist.  
 
Letztlich wurde komplett ausgekreuzt, weil eine eventuelle Entscheidung, welche Spur zu befahren 
ist, nicht mehr zu treffen ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
Dr. André Erpenbach 
Beigeordneter 

Stadt Hagen   Postfach 4249   58042 Hagen 
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Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

 

 
Verwaltungsgebäude, Böhmerstr. 1,58095 Hagen 

Auskunft erteilt 

Herr Echterling, Zimmer 113 

Tel. (02331) 207 4843 

Fax (02331) 207 2747 

E-Mail ordnungsamt@stadt-hagen.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

      32/0, 06.02.2025 
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